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AMTSBLATT 
der Stadt Bad Münstereifel

50. Jahrgang, Nr. 1 vom 01. Juli 2022

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
liebe Großeltern, liebe Lehrerschaft

Ferienzeit ist und bleibt die schönste Zeit des Jahres!

Wir alle haben wieder ein Schuljahr erlebt, das es in sich hatte. 

Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, habt wieder teilweise zuhause 
gelernt und gearbeitet, digitale Aufgaben bekommen und ver-
mutlich Eure Eltern, Geschwister und Lehrer immer mal um Hil-
fe gebeten. Erschwerend kam hinzu, dass Eure Schulen durch die 
Flutkatstrophe stark in Mitleidenschaft gezogen wurden und ihr 
teilweise in provisorische Klassenräume ausweichen musstet. Da-
rüber hinaus haben Eure Schulwege und unsere Alltagswege uns 
seit fast einem Jahr durch eine „Baustellenstadt“ geführt. 

Die Folgen der Flutkatastrophe und vor allem der Wiederaufbau 
unserer Heimat bestimmen weiterhin unseren täglichen Alltag 
und werden uns auch in Zukunft noch beschäftigen. 

Wir haben uns also alle Ferien verdient; endlich keinen Noten-
druck mehr, viel Freizeit und viel Zeit für Freunde und Unterneh-

mungen. Ferien sind für uns und 
unsere Kinder zum Ausspannen 
und auch einfach mal „Spaß ha-
ben“ gedacht, um den Alltags-
stress ein wenig zu vergessen 
und neue Kraft zu schöpfen.

Hierzu bietet unter anderem 
unsere diesjährige Kirmes vom 
15. – 17.07.2022 eine gute Gele-
genheit. Nach zweijähriger Aus-
zeit dürfen wir diese jetzt in ge-
wohntem Rahmen genießen.

Ich wünsche Ihnen allen und Ihren Familien eine schöne Sommer-
zeit und erholsame Ferien.

Ihre / Eure Bürgermeisterin

(Sabine Preiser-Marian)

Amtsblatt neu im „Münstereifelchen“

Fast ein halbes Jahrhundert lang erschien das Amtsblatt  
der Stadt Bad Münstereifel zusammen mit dem KNEIPP-KURier 
als Beihefter in der „Gießkanne“. 

Im vergangenen Jahr wurden durch die Flutkatastrophe die  
Maschinen für den Druck der „Gießkanne“ zerstört. Dadurch  
wurde das Erscheinen unserer liebgewonnenen „Gießkanne“ 
durch die Druckerei komplett eingestellt und ein neuer Vertrags-
partner musste gefunden werden.

Vorübergehend erfolgten die öffentlichen Bekanntmachungen  
auf der Homepage der Stadt Bad Münstereifel mit einem  
zusätzlichen Hinweis  in den örtlichen Tageszeitungen.

Ab heute, 01. Juli 2022, wird es nun wieder ein Amtsblatt 
in Papierform geben. Mit der heutigen Ausgabe starten wir 
mit dem Amtsblatt und dem KNEIPP-KURier im Innenteil des  
„Münstereifelchens“. 

Wie auch damals die „Gießkanne“, liegt das „Münstereifel-
chen“ an zahlreichen Depotstellen, verteilt über das gesamte  
Stadtgebiet zur kostenlosen Mitnahme aus. 

Ab heute ist es offiziell. Rat und Verwaltung freuen sich auf eine 
gute Zusammenarbeit.
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Nachrichtliche öffentliche Bekanntmachung
Diese Bekanntmachung erfolgte am 24.06.2022 im Internet 

auf der Homepage der Stadt Bad Münstereifel unter  
www.bad-muenstereifel.de

(www.bad-muenstereifel.de/rathaus-service/buergerservice/amts-
blattoeffentlichebekanntmachungen/ oder im Schnellfinder)

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten 
von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen im Gebiet der  
Stadt Bad Münstereifel vom 22.06.2022

Präambel

Aufgrund des § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der La-
denöffnungszeiten vom 16. November 2006 (GV.NRW.S.516) ge-
ändert durch Gesetz vom 22.03.2018 (GV.NRW.S.172) sowie §§ 27 
Abs. 4 Satz 1; 31 des Gesetzes über den Aufbau und Befugnisse 
der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz – OBG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15.03.1980 (GV.NRW.S.528) 
in der aktuellen Fassung wird gemäß Beschluss des Rates der  
Stadt Bad Münstereifel vom 21.06.2022 folgende Ordnungsbe-
hördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen 
an Sonn- und Feiertagen im Gebiet der Stadt Bad Münstereifel 
vom 22.06.2022 erlassen:

§ 1

(1) Verkaufsstellen im Sinne des Ladenöffnungsgesetzes dürfen je-
weils an den nachfolgend genannten Sonntagen in der Zeit von 
13:00 bis 18:00 Uhr geöffnet sein:

 1. am 17.07.2022 anl. der traditionellen Kirmes,

 2. am 14.08.2022 anl. des Familienfestes,
 3. am 04.09.2022 anl. des Michaelsmarktes,

 4. am 02.10.2022 anl. des Herbstfestes

 und

 5. am 04.12.2022 anl. des Weihnachtsmarktes,

soweit diese unmittelbar an die nachfolgend bezeichneten und in 
der Anlage farblich dargestellten Straßen angrenzen:
 • Werther Straße, 
 • Entenmarkt, 
 • Johannisstraße, 
 • Markt,
 • Marktstraße,
 • Fibergasse,
 • Orchheimer Straße,
 • Stumpfgasse,
 • In der Dreimühle und 
 • Trierer Straße (vor Haus-Nr. 1 bis Haus-Nr. 17).“

§ 2

(1) Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Verkündung auf 
der Internetseite der Stadt Bad Münstereifel in Kraft.

Anlage zu § 1

Stadt Bad Münstereifel
Die Bürgermeisterin 
als örtliche Ordnungsbehörde

Verkündungsanordnung

Auf Grund des 
- § 6 Abs. 1 und 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungs- 
 zeiten vom 16. November 2006 (GV.NRW.S.516) geändert durch  
 Gesetz vom 22.03.2018 (GV.NRW.S.172)
- § 38 Buchstabe b.) des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der  
 Ordnungsbehörden – Ordnungsbehördengesetz – (OBG) in der  
 Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 (GV. NRW. S. 528/ 
 SGV NRW. S. 2060), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. De- 
 zember 2009 (GV NRW S. 765), in Kraft getreten am 16. Dezem- 
 ber 2009 

wird von der Stadt Bad Münstereifel als örtlicher Ordnungsbe-
hörde gemäß dem Beschluss des Rates der Stadt Bad Münster-
eifel vom 21.06.2022 für das Gebiet der Stadt Bad Münstereifel 
die „Ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von 
Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen im Gebiet der Stadt Bad 
Münstereifel vom 22.06.2022“ erlassen.
Die vorstehende, vom Rat der Stadt Bad Münstereifel in seiner 
Sitzung am 21.06.2022 beschlossene Ordnungsbehördliche Ver-
ordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an Sonn- und 
Feiertagen im Gebiet der Stadt Bad Münstereifel vom 22.06.2022 
wird hiermit öffentlich verkündet.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Verord-
nung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,

 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,
 b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt ge- 
  macht worden,

- Öffentliche Bekanntmachung -
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 c) die Bürgermeisterin hat den Ratsbeschluss vorher bean- 
  standet oder
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der  
  Stadt vorher gerügt und die   dabei verletzte Rechtsvor- 
  schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den  
  Mangel ergibt.

Bad Münstereifel, den 22.06.2022   

gez. Sabine Preiser-Marian
Bürgermeisterin

- Ende der öffentlichen Bekanntmachung -

Fluthilfe aus ganz Deutschland:  
Bad Münstereifel sagt „Danke!“ 

Fast ein Jahr ist es her, dass die Flut in Folge des Starkregens Bad 
Münstereifel und die 57 Ortschaften der Gemeinde stark zerstört 
hat. Seitdem sind bei der Stadt Hunderte kleinere und größere 
Geldspenden eingegangen – insgesamt über eine Millionen Euro. 
Unter den Spendern sind neben Städten und Gemeinden, vor al-
lem zahlreiche Privatpersonen, Vereine aber auch kleinere und 
größere Unternehmen aus dem ganzen Bundesgebiet. „Alle Spen-
den kommen vollständig dem Wiederaufbau zugute. Sie helfen all 
denjenigen, die von den Folgen der Flut betroffen sind“, betont 
Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian. Ein Teil der Spenden ist 
zweckgebunden und wird unter anderem für Kitas, Schulen, der 
Feuerwehr oder dem Stadtarchiv verwendet. „Rund 500.000 Euro 
haben wir direkt an die Bürgerstiftung Bad Münstereifel weiterge-
leitet“, so die Bürgermeisterin. „Dieses Geld wird von dort aus für 
in Not geratene Bürgerinnen und Bürgern verwendet.“

Ausmaß der Katastrophe hat viele bewegt

Das Ausmaß der Naturkatastrophe hat nicht nur die unmittelbar 
betroffenen Bewohner*innen der Region bewegt, sondern die 
Menschen in ganz Deutschland. Ihre große Anteilnahme und Hilfs-
bereitschaft haben sich in den Tagen, Wochen und Monate nach 
der Flut immer wieder eindrucksvoll gezeigt. „Ob THW, Feuerwehr, 
Polizei, Bundeswehr, junge Leute aus nah und fern, die mit uns im 
Schlamm gestanden haben; die vielen Helfer, die Unterkunft ge-
spendet, Hilfsgüter organisiert oder Essen gekocht haben: Ohne 
das überwältigende, tatkräftige Engagement all dieser Menschen 
wären wir beim Wideraufbau längst nicht so weit, wie wir es heu-
te sind. Dafür sind alle Bürgerinnen und Bürger, Geschäftsleute, 
Unternehmen und ich ganz persönlich von Herzen dankbar“, sagt 
Sabine Preiser-Marian. 

Vier Tage des Dankens und Gedenkens

Der Jahrestag der Flut ist ein guter Zeitpunkt allen helfenden 
Händen „Danke“ zu sagen. Die Stadt Bad Münstereifel, die Ge-
meindeorte, Kirchen und viele Vereine laden zu gemeinsamen 
Feierlichkeiten ein. Im Zeichen des Gedenkens und des Dankens 
gibt es vom 14. bis 17. Juli 2022 in Bad Münstereifel und vielen 
Ortschaften Gelegenheit zur Begegnung in stillen und lebendigen 
Momenten: Etwa Im Rahmen von ökumenischen Gedächtnisgot-
tesdiensten, Konzerten, Spaziergängen, Straßenfesten und Aus-
stellungen. „Lassen Sie uns zusammen an die Ereignisse der ver-
gangenen zwölf Monate erinnern, das Erreichte feiern und auch 
in die Zukunft blicken“, sagt Sabine Preiser-Marian. Alle Infos zum 
Programm gibt es unter www.bad-muenstereifel.de und auf Seite 
5 dieser Ausgabe.

Ergebnisse der Online-Beteiligungen zum  
Nachlesen

Im Frühjahr 2022 haben Online-Beteiligungen zur zukünftigen 
Entwicklung Bad Münstereifels und der Ortschaften stattgefun-
den. Nun sind die Ergebnisse auf der Homepage der Stadt unter 
(https://www.bad-muenstereifel.de/rathaus-service/rathaus-bu-
ergerinformationen/bauen-planen/stadtentwicklung/) einsehbar. 
Die Online-Beteiligung bildet zusammen mit den aktuell stattfin-
denden Bürger-Workshops die Grundlage für die Erarbeitung des 
Masterplans 2030 für Bad Münstereifel. Das Ziel des Masterplans 
ist es, eine Vision für die Kernstadt und die Dörfer für die nächsten 
zehn bis 15 Jahre zu entwickeln. Weitere Informationen zum Mas-
terplan finden sich ebenfalls in der Dokumentation.

Bürgersprechstunde 

Im Rahmen der Bürgersprechstunde haben Sie die Möglichkeit, 
Ihre Anliegen der Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian oder 
dem Allgemeinen Vertreter, persönlich vorzutragen.

Die nächste Sprechstunde findet in der Zeit von  
15:30 bis 17:30 Uhr am

Donnerstag, 18. August 2022
in Bad Münstereifel, Marktstraße 11 (Rathaus)

statt.

Alternativ können Sie gerne telefonisch an der Sprechstunde teil-
nehmen.

Damit Einzelgespräche möglich sind, ist eine Anmeldung erforder-
lich.

Anmeldeschluss für die Termine ist jeweils der Montag vor dem 
betreffenden Bürgersprechtag.

Bitte melden Sie sich hierzu telefonisch im Vorzimmer der Bürger-
meisterin bei Frau Ilona Nagy, Tel.02253/505-101 an.

Vorankündigung beschränkte Ausschreibung 

Hinweis auf eine geplante beschränkte Ausschreibung gemäß VOB 

Leistung: 
Austausch der vorhandenen Hochvolt-Halogen-Leuchten gegen 
energiesparende LED-Leuchten

hier: Umrüstung der Innenbeleuchtung der Heinz-Gerlach-Halle  
 auf LED

Auftraggeber:

Stadt Bad Münstereifel 
Marktstr. 11-15
53902 Bad Münstereifel 

Die Bekanntmachung für o.g. Leistung wird veröffentlicht unter: 
www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de. Dort stehen die Ver-
gabeunterlagen zum Download zur Verfügung.

Bad Münstereifel, den 27.06.2022
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Bereitschaftsdienste/ Notfallnummern
Notdienst
Der ambulante ärztliche Not-
falldienst NRW ist unter 
Tel.-Nr.: 116 117 (bundesweit, 
kostenfrei) zu den folgenden 
Zeiten zu erreichen:
Mo, Di, Do von 19.00 bis zum 
Folgetag 7.30 Uhr; Mi, Fr von 
13.00 Uhr bis zum Folgetag 7.30 
Uhr; Sa, So und Feiertage von 
7.30 Uhr bis zum Folgetag 7.30 
Uhr.

Öffnungszeiten der Notfall-
dienstpraxen in den Kranken-
häusern Euskirchen und Me-
chernich:
Sa, So und an Feiertagen von 
7.30 bis 22.00 Uhr und Mi von 
14.00 bis 22.00 Uhr.
In lebensbedrohlichen Fällen 
wählen Sie: 112!

Zahnärztlicher Notfalldienst:
Der zahnärztliche Notfalldienst 
ist über die 
Tel.-Nr.: 01805 - 986700 (18 Ct/
min) zu erreichen.

Apotheken-Notdienst-Hotline:
Die Apotheker Nordrhein sind 
über eine eigene Notdienst-
Hotline erreichbar. 

Unter der Tel.-Nr.: 0800 - 0022833, 
vom Handy 22833 kann man die 
nächstgelegene dienstbereite 
Apotheke erfragen.

Auf Wunsch wird man auch so-
fort mit der Notdienst-Apotheke 
verbunden.

Seelsorgerische  
Notfall-Nummern der Kirchen 
Kath. Kirche: 
Notfall-Handy 0171 - 8752562

Ev. Kirche: 
Gemeindebüro 02253 - 6146

Straßenbeleuchtung:
Westnetz Tel.-Nr.: 0800 - 
4112244
KEV, Kall Tel.-Nr.: 02441 - 820

Bereitschaftsdienst der 
Stadtwerke Bad Münstereifel 
nach Dienstschluss:
Betriebszweige Wasser/
Abwasser: 
Tel.-Nr.: 02253 - 505-197

TaxiBusPlus und Rollstuhl-Taxi 
(Linie 887)
„Die flexible Ergänzung zum 
Bus“
Tel.-Nr.: 02441 - 99 45 45 45 

Ausgabe Lebensmittel der
Tafel e.V.   -  Bad Münstereifel-
Iversheim, Mühlengasse 10
Derzeit erfolgt keine Ausgabe
Tel.-Nr.: 01525 - 4097220

Selbsthilfegruppen
Die Liste der Selbsthilfegruppen 
und deren turnusmäßige Treffen 
finden Sie auf der Homepage 
der Stadt Bad Münstereifel 
unter: 
www.bad-muenstereifel.de 
-> Leben in Bad Münstereifel 
-> Familien & Soziales 
-> Soziales 
-> Selbsthilfegruppen

Schiedspersonen und 
Schiedsbezirke 
finden Sie auf der Homepage 
der Stadt Bad Münstereifel 
unter: 
www.bad-muenstereifel.de 
-> Rathaus & Service
-> Rathaus & Bürgerinformation 
-> Schiedspersonen

Bereitschaftsdienst Tierärzte
02.07.2022 Praxis Kanzler
bis 17.00 Uhr
Kölner Str. 46
53937 Schleiden/Gemünd 
Tel.: 0177 - 86 82 489

02.07.2022 Klinik Staudacher
ab 17.00 Uhr
Trierer Strasse -652 
52078 Aachen
Tel.: 0241 - 92 86 6-0

03.07.2022 Praxis Müller 
Chlodwigstr. 23
53909 Zülpich
Tel.: 0172 - 26 40 119

nachzulesen unter www.tier-
aerzte-kreis-euskirchen.de/not-
dienst

Hebammenmobil
Donnerstags, 09:00 - 13:00 Uhr
Parkplatz Baumarkt Eifel GmbH
Josef-Jonas-Str. 3
53902 Bad Münstereifel
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